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Neue Chancen für die Freiberuflichkeit im IT-Bereich

Bundesfinanzhof definiert den Begriff der ingenieurmäßigen

Tätigkeit neu

Vorbemerkung

Der BFH (Bundesfinanzhof) hat in drei von mir vertretenen Fällen selbständiger IT-

Berater wegen der steuerlichen Beurteilung als gewerblich oder freiberuflich nunmehr

zu Gunsten meiner Mandanten entschieden und dabei den Begriff der

ingenieurmäßigen Tätigkeit neu bzw. deutlich erweitert definiert.

Damit eröffnen sich für sehr viele Selbständige im IT-Bereich ganz neue Chancen für

die Einstufung als Freiberufler.

1. Fall (BFH, Urteil vom 22.09.2009, Az. VIII R 79/06)

Sachverhalt

Der Selbständige absolvierte nach der mittleren Reife eine

Ausbildung an der höheren Handelsschule mit dem

Wahlpflichtbereich Datenverarbeitung (DV) und legte dort im

Jahr 1981 erfolgreich die Prüfung zum „Staatlich geprüften

Wirtschaftsassistenten DV“ ab. Anschließend war er in

angestellter Position bis 1986 zunächst als Organisations-

und dann als Systemprogrammierer tätig. Ab 1986 war der Selbständige auf dem

Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) berufstätig. Er nahm, wie schon

bisher, an einschlägigen Lehrgängen und Seminaren teil. Während der Streitjahre

1998 und 1999 war der Selbständige für verschiedene Unternehmen als

Subunternehmer tätig. Aufgrund der abgeschlossenen Verträge hatte der

Selbständige für ein anderes Unternehmen eine Systemberatung zu erbringen. Diese

Aufgabe umfasste u.a. die fachliche Leitung des Projekts, die Auswahl und

Einweisung neuer Projektmitarbeiter, die Überprüfung der Leistungen und

Sicherstellung des wöchentlichen Reportings, das Erstellen von Projektplänen und

die Leitung von Besprechungen sowie die Mitarbeit bei der Definition und der

vertraglichen Vereinbarung der Folgephasen.

Bei diesem Projekt waren fünf Lieferanten von DV-Komponenten zu koordinieren, um

Kataloge (später auch einen Web-Auftritt) bestehend aus Textvorgaben des Einkaufs



und Bildern des Werbebereichs zu erstellen. Als Subunternehmer war der

Selbständige des Weiteren als Gesamtprojektleiter für eine Bank tätig. Hier ging es

darum, etwa 6.000 neue Personalcomputer und Notebooks zu tauschen und diese

Hardwareeinheiten über Verteilungsskripte mit Software auszustatten. Eine weitere

Subunternehmertätigkeit entfaltete der Selbständige schließlich für ein weiteres

Unternehmen, wobei seine Aufgabe dabei darin bestand, die Projektleitung eines aus

Kunden des Unternehmens gebildeten Teams zur genauen Ausarbeitung eines

Service-Level-Agreements zu übernehmen. Dieses Projekt diente der Entwicklung

eines SAN (Storage Area Network).

Rechtslage

Das Finanzamt stufte diese Tätigkeiten als gewerblich ein. Das FG (Finanzgericht)

schloss sich im Ergebnis an, da es die Tätigkeit als Leiter komplexer

Datenverarbeitungsprojekte nicht als ingenieurähnlich ansah.

Der BFH hob nun dieses Urteil auf. Er beurteilt die Tätigkeit des Selbständigen als

die eines Informatik-Ingenieurs.

Hierzu führt er u.a. aus: „Der Kläger war in den Streitjahren auch wie ein Ingenieur

tätig. Die für seinen Beruf prägenden Tätigkeiten waren mit für den Beruf eines

Informatik-Ingenieurs typischen Tätigkeiten im Wesentlichen vergleichbar. Welche

Aufgaben für den Beruf des Ingenieurs i.S. von § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG typisch sind,

bestimmt sich nach der Verkehrsanschauung und unterliegt insoweit umfassender

revisionsrechtlicher Nachprüfung. … Eine Tätigkeit als Ingenieur zeichnet sich

dadurch aus, dass sie durch die Wahrnehmung von für den Ingenieurberuf typischen

Aufgaben geprägt wird. Zu den Aufgaben eines Ingenieurs gehört es, auf der

Grundlage naturwissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse und unter

Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange technische Werke zu planen, zu

konstruieren und ihre Fertigung zu überwachen.“

Und weiter allgemein: „Typisch für den Beruf des Ingenieurs sind aber auch

überwachende, kontrollierende und rein beratende Tätigkeiten, soweit sie nicht auf

bloße Absatzförderung gerichtet sind. Kernbereiche des Ingenieurberufs sind danach

Forschung und Lehre, Entwicklung, Konstruktion, Planung, Fertigung, Montage,

Inbetriebnahme und Instandhaltung, Vertrieb, Beratung, Versuchs- und

Prüfungswesen, technische Verwaltung und Betriebsführung, Produktions- und

Prozesssteuerung, Sicherheit, Patent- und Normenwesen.“

Und weiter für den IT-Bereich:“Auf dem Gebiet der EDV und der Informationstechnik

gehören zu den Tätigkeiten von Ingenieuren nicht nur die Entwicklung und



Konstruktion von Hard- und Software. Die Tätigkeit eines Ingenieurs umfasst auch

die Entwicklung von Betriebssystemen und ihre Anpassung an die Bedürfnisse des

Kunden, die rechnergestützte Steuerung, Überwachung und Optimierung industrieller

Abläufe, den Aufbau, die Betreuung und Verwaltung von Firmennetzwerken und -

servern, die Anpassung vorhandener Systeme an spezielle Produktionsbedingungen

und Organisationsstrukturen sowie die Bereitstellung qualifizierter Dienstleistungen,

wie etwa Benutzerservice und Schulung. Informatik-Ingenieure arbeiten u.a. auch in

der Netz- und Systemadministration, sie beurteilen die Leistungsfähigkeit von

Rechnernetzen oder bewerten die Energieeffizienz bestehender Systeme“.

Bezüglich des Selbständigen kommt der BFH damit zum Ergebnis: „Der Kläger war

auf einem typischen Betätigungsfeld von Informatik-Ingenieuren, nämlich der IT-

Projektleitung berufstätig. Bei den vom Kläger betreuten Projekten handelte es sich

um hochkomplexe Datenverarbeitungsprojekte. Dabei ging es in erster Linie um die

technische Realisierung der Vorhaben. Der Kläger hatte die technische Oberleitung

der Arbeiten und die Verantwortung für die technische Realisierung. Dem FG-Urteil

ist zu entnehmen, dass diese Aufgabe nur einer Person anvertraut werden konnte,

die über besonders fundierte Fachkenntnisse und ein entsprechendes Fachwissen

im Bereich der EDV verfügte. Der Kläger ist damit wie ein projektleitender Ingenieur

tätig geworden.“

Und weiter schreibt der BFH in seinem Urteil: „Dass die vom Kläger geleiteten

Projekte wegen ihres Umfangs und aufgrund ihrer Schwierigkeit von einem Team

bearbeitet wurden, ist unschädlich. Freiberufliche Leistungen können grundsätzlich

im Wege der Teamarbeit erbracht werden. Die Anerkennung freiberuflicher

Teamarbeit setzt voraus, dass der - eigenverantwortlich und leitend i.S. des § 18

Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG tätige - Projektverantwortliche neben Fachkenntnissen über

weitere Fähigkeiten verfügt, die nicht auf fachlichem oder technischem Gebiet liegen.

Dass von einem IT-Projektleiter oder einem Projektingenieur zusätzlich

Managementleistungen und soziale wie kommunikative Fähigkeiten verlangt werden,

macht ihn nicht zum Gewerbetreibenden.“

2. Fall (BFH, Urteil vom 22.09.2009, Az. VIII R 63/06)

Sachverhalt

Der Selbständige besuchte eine Fachschule für elektronische Datenverarbeitung

(EDV). Mit Erfolg legte er dort die staatliche Prüfung zum Betriebswirt-EDV ab.

Anschließend war er bei einem Großversandhaus und bei einem Computer-

Hersteller im Bereich der Systemanalyse, Systemberatung, Systemtechnik und



Systemprogrammierung tätig. Ab dem Jahre 1980 arbeitete er als

Systemprogrammierer bei einer Tochtergesellschaft dieses Unternehmens. 1991

machte er sich unter der Bezeichnung Unternehmensberater auf dem Gebiet des

EDV-Consulting/Software Engineering selbständig. In den Streitjahren 1991 und

1992 betreute er selbständig aufgrund eines Software-Partnervertrags Kunden, die

Systemsoftware der Firma Nixdorf erworben hatten. Diese Tätigkeit bestand in der

Regel darin, Betriebssysteme und Datenübertragungssysteme dieses Unternehmens

zu installieren und einzurichten oder auf neue Betriebssysteme umzustellen. Im Jahr

1991 leistete der Kläger zudem Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Labor der

Firma IBM.

Rechtslage

Das Finanzamt ging von einer gewerblichen Tätigkeit aus und setzte mit den

angegriffenen Bescheiden Gewerbesteuermessbeträge fest. Vor dem FG

(Finanzgericht) erzielte der Kläger einen Teilerfolg. Das FG stellte fest, dass die im

Labor der Firma IBM geleisteten Systemsoftwareentwicklungsarbeiten

ingenieurähnlicher und damit freiberuflicher Art gewesen seien. Bei der Betreuung

der Kunden, die Software der Firma Nixdorf nutzten, habe der Kläger jedoch nicht

selbst Systemsoftware entwickelt. Insoweit sei er gewerblich tätig geworden.

Der BFH hob nun dieses Urteil auf. Dabei greift er auf die bereits im 1. Fall

dargelegten Ausführungen zur Tätigkeit eines Ingenieurs im IT-Bereich zurück.

Ergänzend dazu führt er bezogen auf die konkrete Situation des Selbständigen aus:

„Der Kläger ist in einem wesentlichen Betätigungsfeld von Informatikern, nämlich

dem der Entwicklung, Implementierung und Betreuung von Software, berufstätig

gewesen. Neben der vom FG zu Recht als freiberuflich anerkannten

Softwareentwicklungstätigkeit für die Firma IBM werden auch die Arbeiten, die der

Kläger für Kunden verrichtet hat, die Software der Firma Nixdorf nutzten, noch vom

Berufsbild eines Informatikers erfasst. Der Kläger hat zwar insoweit die

Systemsoftware nicht selbst entwickelt, seine Tätigkeit hat sich aber auch nicht auf

die reine Installation beschränkt. Vielmehr hat er die Software den örtlichen

Gegebenheiten angepasst. Soweit auf Systeme der Firma IBM umgestellt wurde, hat

er auf Softwareentwicklungsarbeiten zurückgegriffen, für die er selbst im Rahmen

des Sonderauftrages mit der Firma IBM mitverantwortlich zeichnete. Diese Tätigkeit

ist der eines Ingenieurs vergleichbar, der ein technisches Werk zunächst konstruiert

und das entwickelte Produkt später bei verschiedenen Kunden betriebsfertig

installiert.“



3. Fall (BFH, Urteil vom 22.09.2009, Az. VIII R 31/07)

Sachverhalt

Der Selbständige legte an der Berufsakademie Sachsen in der Studienrichtung

Technische Informatik die Abschlussprüfung erfolgreich ab. Er ist danach berechtigt,

die Bezeichnung Diplom-Ingenieur (Berufsakademie - BA -) zu führen. Nach der

Berufsausbildung war er auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung

(EDV) zunächst im Angestelltenverhältnis und später, so auch im Streitjahr 2003,

selbständig berufstätig.

Die Tätigkeit des Selbständigen bestand im Einzelnen darin, Rechnernetzwerke

durch Installation und Konfiguration von Windows-Software einzurichten, zu

betreuen, Störungen im Netzwerk zu beheben und die eingesetzte Software im

Einzelfall zu modifizieren. Außerdem hatte er das System gegen unbefugten Zugriff

zu sichern. Die Überwachung der Server erfolgte mittels vom Selbständigen selbst

entwickelter Hilfs- und Dienstprogramme (Skripte). Als Systemadministrator oblag

ihm die Anwendung der vorhandenen Hard- und Software.

Rechtslage

Das Finanzamt und das FG (Finanzgericht) beurteilten seine Tätigkeit als

Gewerbebetrieb. Der BFH hob nun dieses Urteil auf. Dabei greift er auf die bereits im

1. Fall dargelegten Ausführungen zur Tätigkeit eines Ingenieurs im IT-Bereich

zurück.

Ergänzend dazu führt der BFH bezogen auf die konkrete Situation des Selbständigen

aus: „Der Kläger hat eine freiberufliche Tätigkeit auch tatsächlich ausgeübt. Diese

war davon geprägt, dass er für den freien Beruf des Informatik-Ingenieurs typische

Aufgaben wahrgenommen hat. Er war unstreitig nicht fachfremd, sondern im Bereich

der EDV berufstätig. Nach den bindenden Feststellungen des FG hat er als

Systemadministrator Rechnernetze mit mehreren tausend Nutzern überwacht,

optimiert, betreut und verwaltet. Er war zudem für die Fehleranalyse und -beseitigung

verantwortlich. Derartige Tätigkeiten werden vom Berufsbild des Informatik-

Ingenieurs erfasst.“

Ergebnis

Diese drei Entscheidungen des BFH setzen neue Maßstäbe in der Beurteilung

Selbständiger im IT-Bereich. Der Begriff der „ingenieurmäßigen“ und damit als

freiberuflich qualifizierten Tätigkeiten wird erheblich ausgeweitet.



Hiervon sind nunmehr nicht nur die Softwareentwicklung, sondern auch deren

Anpassung, die rechnergestützte Steuerung, Überwachung und Optimierung

industrieller Abläufe, der Aufbau, die Betreuung und Verwaltung von

Firmennetzwerken und –servern sowie der Benutzerservice und Schulung umfasst.

Ferner dehnt der BFH die freiberuflichen Tätigkeitsfelder auf die Gebiete der

Projektleitung und der Administration aus.

Hinzu kommt, dass zwei der Selbständigen ohne Studienabschluss und damit als

Autodidakten als freiberuflich beurteilt wurden. Dies beweist einmal mehr, dass nicht

nur Selbständige mit Diplom als Freiberufler anerkannt werden können.

Allerdings verlangt der BFH von Autodidakten nach wie vor den Beleg für das mit

einem Informatiker vergleichbare Wissen. Dies war in den oben genannten drei

Fällen bereits vom Finanzgericht positiv festgestellt worden und nicht Gegenstand

der Revisionsverfahren vor dem BFH.

Natürlich bleibt auch abzuwarten, wie die Finanzämter und Finanzgerichte mit diesen

neuen Urteilen umgehen und diese interpretieren.

Festzustellen ist aber in jedem Fall, dass der BFH mit diesen Entscheidungen vielen

Selbständigen hinsichtlich ihrer steuerlichen Einstufung als freiberuflich vollkommen

neue Chancen eröffnet hat. Chancen, die genutzt werden sollten!
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